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Text 

Artikel 97. (1) Zu einem Landesgesetz sind der Beschluss des Landtages, die Beurkundung und 
Gegenzeichnung nach den Bestimmungen der Landesverfassung und die Kundmachung durch den 
Landeshauptmann im Landesgesetzblatt erforderlich. 

(2) Insoweit ein Landesgesetz bei der Vollziehung die Mitwirkung von Bundesorganen vorsieht, 
muss hiezu die Zustimmung der Bundesregierung eingeholt werden.  

(3) Wenn die sofortige Erlassung von Maßnahmen, die verfassungsgemäß einer Beschlussfassung 
des Landtages bedürfen, zur Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden Schadens für 
die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig wird, in der der Landtag nicht rechtzeitig zusammentreten 
kann oder in seiner Tätigkeit durch höhere Gewalt behindert ist, kann die Landesregierung im 
Einvernehmen mit einem nach dem Grundsatz der Verhältniswahl bestellten Ausschuss des Landtages 
diese Maßnahmen durch vorläufige gesetzändernde Verordnungen treffen. Sie sind von der 
Landesregierung unverzüglich der Bundesregierung zur Kenntnis zu bringen. Sobald das Hindernis für 
das Zusammentreten des Landtages weggefallen ist, ist dieser einzuberufen. Art. 18 Abs. 4 gilt 
sinngemäß. 

(4) Die im Abs. 3 bezeichneten Verordnungen dürfen jedenfalls nicht eine Abänderung 
landesverfassungsgesetzlicher Bestimmungen bedeuten und weder eine dauernde finanzielle Belastung 
des Landes, noch eine finanzielle Belastung des Bundes oder der Gemeinden, noch finanzielle 
Verpflichtungen der Staatsbürger, noch eine Veräußerung von Landesvermögen, noch Maßnahmen in 
Angelegenheiten der Kammern für Arbeiter und Angestellte auf land- und forstwirtschaftlichem Gebiet 
zum Gegenstand haben. 
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landwirtschaftliches Gebiet 
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